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Öffentliche Bekanntmachung des Zweckverbandes für die Sparkasse Vogtland 
 
Haushaltssatzung des Zweckverbandes für die Sparkasse Vogtland 

für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 
 

Aufgrund der §§ 74 und 76 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) in der 
jeweils geltenden Fassung in Verbindung mit § 58 Abs. 1 des Sächsischen Gesetzes über kommunale 
Zusammenarbeit (SächsKomZG) hat die Zweckverbandsversammlung in der Sitzung am 21.06.2022 
folgende Haushaltssatzung erlassen: 

 
§ 1 

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2022 und 2023, der die für die Erfüllung der Aufgaben des 
Zweckverbandes voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie 
eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird 
 

 2022  2023 

im Ergebnishaushalt mit dem 
 
- Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf 

 
 

1.000.000 

 
 
EUR 

 
 

0 

 
 

EUR 
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf 65.000 EUR 64.500 EUR 
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches 

Ergebnis) auf 
 

935.000 
 
EUR 

 
-64.500 

 
EUR 

- Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf 0 EUR 0 EUR 
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf 0 EUR 0 EUR 
- Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen 

(Sonderergebnis) auf 
 

0 
 
EUR 

 
0 

 
EUR 

 

- Gesamtergebnis auf 
 

935.000 
 

EUR 
 

-64.500 
 

EUR 
 

- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des 
    

ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren auf 0 EUR 0 EUR 
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des 

Sonderergebnisses aus Vorjahren auf 
 

0 
 
EUR 

 
0 EUR 

- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit 
dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf 

 
0 

 
EUR 

 
0 EUR 

- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem    
   Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf 

 
0 

 
EUR 

 
0 EUR 

    

- veranschlagtes Gesamtergebnis auf 935.000 EUR -64.500 EUR    
 
im Finanzhaushalt mit dem 

 

- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 1.000.000 EUR 0 EUR 
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 
- Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender 

65.000 EUR 64.500 EUR 

Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und 935.000 EUR -64.500 EUR 
  Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf     

 

- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 
 

0 
 

EUR 
 

0 
 

EUR 
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 0 EUR 0 EUR 
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 0 EUR 0 EUR 

- Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag als Saldo aus dem 
Zahlungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag aus laufender 

    

Verwaltungstätigkeit und dem Saldo der Gesamtbeträge der 
Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 

 
935.000 

 
EUR 

 
-64.500 

 
EUR 
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- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 
 

0 
 

EUR 
 

0 
 

EUR 
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 

100.000 EUR 100.000 EUR 

auf -100.000 EUR -100.000 EUR 

 

- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr auf 
 

835.000 
 

EUR 
 

-164.500 
 

EUR 

 

 
festgesetzt. 

 
§ 2 

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt. 

 
§ 3 

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 
 

§ 4 
Kassenkredite werden nicht veranschlagt. 

 
 
 
 

Plauen, den 20.7.2022 
 
 
 
 

  Steffen Zenner 
Verbandsvorsitzender  

 
 

Bekanntmachung der Haushaltssatzung 
Die vorstehende Haushaltssatzung des Zweckverbandes für die Sparkasse Vogtland für die 
Haushaltsjahre 2022 und 2023 wird hiermit öffentlich bekanntgemacht. 
 
Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen ist der Landesdirektion Sachsen angezeigt worden. Die nach 
§ 76 SächsGemO erforderliche Genehmigung ist von der Landesdirektion Sachsen mit Verfügung vom 
7. Juli 2022 erteilt worden. 
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Die im Amtsblatt enthaltenen Bekanntmachungen sind ohne Unterschrift gültig. 

Das elektronische Amtsblatt des Vogtlandkreises kann auch in gedruckter Form im 
Dienstgebäude des Landratsamtes in Plauen, Postplatz 5, Zimmer 3.1.30 eingesehen und 
gegen Freiumschlag angefordert werden. 

Impressum 
Herausgeber: Landkreis Vogtlandkreis, Landrat Rolf Keil, Postplatz 5, 08523 Plauen 

Redaktion: Verantwortlich: Pressestelle, Postplatz 5, 08523 Plauen, Telefon: 03741 300-
1045, Telefax: 03741 300-4004, E-Mail: presse@vogtlandkreis.de, Postanschrift: Postplatz 
5, 08523 Plauen 

Verantwortlich für die amtlichen Mitteilungen des Landkreises: Der Landrat 
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